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1866/2021
Gesetz  

zur Änderung des Gesetzes über die „Stiftung Schloss Eutin“*)
Vom 3. Februar 2021

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die 

„Stiftung Schloss Eutin“

Das Gesetz über die „Stiftung Schloss Eutin“ vom 
3. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 372) wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „§ 12 Rechnungswesen“ 
wird die Angabe 

„§ 13 Personalvertretung
§ 14 Selbstauflösung der Stiftung“ eingefügt.

b) Die bisherigen §§ 13 und 14 werden die §§ 15 
und 16.“

2. § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Stifter sind Anton Günther Herzog von Olden-
burg und das Land Schleswig-Holstein, vertreten 
durch das für Kultur zuständige Ministerium.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

„(4) Auf Antrag der Stiftung kann das Land bei 
einzelnen Ausstellungsvorhaben für Leihgaben die 

1865/2021
Gesetz  

zur Änderung des Schulgesetzes aufgrund der Coronavirus-Pandemie*)
Vom 1. Februar 2021

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes

Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 808), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhalten § 148a und 
§ 148b folgende Bezeichnung:

„§ 148a Erwerb von Schulabschlüssen in den 
Schuljahren 2019/20 und 2020/21“

„§ 148b Erwerb von Schulabschlüssen in den 
Schuljahren 2019/20 und 2020/21 teilweise oder 
ganz ohne Abschlussprüfungen“

2. § 148a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 148a 
Erwerb von Schulabschlüssen in den 
Schuljahren 2019/20 und 2020/21“

b) In Absatz 1 werden in Satz 1 und 3 jeweils die 
Worte „im Schuljahr 2019/20“ ersetzt durch 
die Worte „in den Schuljahren 2019/20 und 
2020/21“.

3. § 148b wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 148b 
Erwerb von Schulabschlüssen in den 

Schuljahren 2019/20 und 2020/21 teilweise 
oder ganz ohne Abschlussprüfungen“

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „im 
Schuljahr 2019/20“ ersetzt durch die Worte 
„in den Schuljahren 2019/20 und 2020/21“.

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „im 
Schuljahr 2019/20“ ersetzt durch die Worte 
„in den Schuljahren 2019/20 und 2020/21“.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „im Schuljahr 
2019/20“ ersetzt durch die Worte „in den 
Schuljahren 2019/20 und 2020/21“ so-
wie nach dem Klammerzusatz „(§ 140 Ab-
satz 1)“ und vor dem Wort „teilweise“ die 
Worte „durch Entscheidung des für Bildung 
zuständigen Ministeriums“ eingefügt.

bb) In Satz 4 werden am Satzende nach dem 
Wort „können“ die Worte „; ein Anspruch 
auf Durchführung besteht nicht“ angefügt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2021 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. Februar 2021 

 D a n i e l  G ü n t h e r K a r i n  P r i e n
 Ministerpräsident Ministerin 
  für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) Ändert Gesetz i.d.F. vom 24. Januar 2007, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 223-9

*) Ändert Ges. vom 3. Dezember 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 224-10
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Haftung übernehmen. Näheres regelt die Richt-
linie für die Übernahme von Landesgarantien 
zur Förderung der kulturellen Aktivitäten vom 
10. Dezember 2019 (Amtsbl. Schl.-H. Nr. 1 2020 
S. 16) in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(5) Abweichend vom Grundsatz der Selbstde-
ckung gemäß § 34 in Verbindung mit § 105 der 
Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni 
1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 381), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 58), kann die Stiftung 
in begründeten Einzelfällen alternativ Versiche-
rungen abschließen.“

4. § 6 Absatz 1 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. Anton Günther Herzog von Oldenburg oder 
dessen jeweiliger Rechtsnachfolger oder eine 
von ihm bestellte Vertreterin oder ein von ihm 
bestellter Vertreter,“

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 7 Satz 1 erhält folgende Fassung:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Stiftungsrat tritt mindestens zweimal 
jährlich zusammen.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „zusammenzutreten“ 
durch das Wort „zusammentreten“ ersetzt.“

6. § 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Vorstand besteht aus höchstens zwei 
Personen.“

7. § 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Satzung regelt die Aufhebung der Stif-
tung durch Selbstauflösung gemäß § 14.“ 

8. § 13 erhält folgende Fassung:

„§ 13 
Personalvertretung

Für die Wahl einer Personalvertretung in der Stif-
tung Schloss Eutin findet das Mitbestimmungsge-
setz Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 1990 
(GVOBl. Schl.-H. S. 577) zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 162), Ressortbezeichnungen zuletzt er-
setzt durch Artikel 16 der Verordnung vom 16. Ja-
nuar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), Anwendung.“

9. § 14 erhält folgende Fassung:

„§ 14  
Selbstauflösung der Stiftung

(1) Der Stiftungsrat kann den Beschluss zur 
Selbstauflösung fassen.

(2) Die Genehmigung der zuständigen Behörde 
nach § 48 Absatz 1 Satz 2 des Landesverwaltungs-
gesetzes zur Selbstauflösung der Stiftung darf nur 
mit Einwilligung der für Finanzen und Kultur zustän-
digen Ausschüsse des Landtages erteilt werden.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 3. Februar 2021 

 D a n i e l  G ü n t h e r K a r i n  P r i e n
 Ministerpräsident  Ministerin
  für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) Ändert LVO vom 22. Januar 2021, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2126-13-40

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 12. Februar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/210212_aenderung_corona-vo.html erfolgt.

Landesverordnung  
zu Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung*)

Vom 12. Februar 2021
Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie § 28a Absatz 1, 
3, 4 und 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 

Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3136), verordnet die Landesregierung: 

Artikel 1 
Änderung der Corona- Bekämpfungsverordnung

Die Corona-Bekämpfungsverordnung vom 22. Januar 
2021 (ersatzverkündet am 22. Januar 2021 auf der 
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Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210122_Corona-
Bekaempfungs-VO.html) wird wie folgt geändert:

In § 22 Absatz 2 wird die Angabe „14. Februar“ 
durch die Angabe „21. Februar“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 14. Februar 2021 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Februar 2021 

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren 
Begründung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 12. Februar 2021 gemäß § 28a 
Absatz 5 Satz 1 IfSG

Die tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem deutlichen Rück-
gang des Infektionsgeschehens geführt. Erstmals seit Ende Oktober 2020 ist es gelungen, die Anzahl der Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen bundesweit auf einen Wert von unter 80 zu reduzieren. Dies wurde 
dadurch ermöglicht, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Kontakte noch weiter reduziert und die Einschränkungen 
des Lebens auch über diesen langen Zeitraum diszipliniert und besonnen mitgetragen haben. 

Derzeit bewegen sich die Zahlen mit leicht sinkender Tendenz. Aktuell (Stand 11. Februar 2021) haben in Schleswig-
Holstein sieben Kreise und kreisfreie Städte die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 
7 Tagen überschritten (Stand 27. November 2020: 5 Kreise und kreisfreie Städte). Ein Kreis und zwei kreisfreie Städte 
haben die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen aktuell überschritten. Der höchste 
Inzidenzwert liegt aktuell (Stand 11. Februar 2021) bei 133,1 in der kreisfreien Stadt Flensburg. Die 7-Tages-Inzidenz 
liegt im Landesschnitt aktuell bei 61,5 (Stand 11. Februar 2021).

Gleichzeitig breiten sich Varianten des Coronavirus mit veränderten Eigenschaften aus. Daher müssen die Kontaktbe-
schränkungen aktuell beibehalten werden. Im Übrigen wird auf die Begründung der Landesverordnung vom 22. Januar 
2021 (im Internet abrufbar unter der Adresse https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/landesverordnung-zur-
bekampfung-des-coronavirus-sars-cov-2-vom-22-januar-2021) Bezug genommen.

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 12. Februar 2021 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210212_Schulen-
VO.html erfolgt.

Landesverordnung 
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO)
Vom 12. Februar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-44

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2, § 28a Absatz 1 Nummer 1, 2 und 16 sowie 
Absatz 3, 5 und 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I. S. 3136), in Verbindung mit § 12 
Absatz 1 der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 
22. Januar 2021 (ersatzverkündet am 22. Januar 
2021 auf der Internetseite www.schleswig-holstein.
de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210122_

Corona-Bekaempfungs-VO.html) verordnet das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Anwendungsbereich; 

Begriff der Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Diese Verordnung gilt für alle Schulen im Anwen-
dungsbereich des Schleswig-Holsteinischen Schul-
gesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. November 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 808).
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(2) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, 
Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bede-
ckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer 
Maske mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht 
nicht aus, soweit in der Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist. Satz 1 gilt nicht für Personen, die auf-
grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen und dies glaubhaft machen können.

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf dem Gelände 

von Schulen

(1) Auf dem Gelände von Schulen ist im Zusammen-
hang mit schulischen Veranstaltungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 
zu tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unter-
richtsraumes, wenn keine anderen Personen mit 
Ausnahme von Schülerinnen und Schülern der-
selben Kohorte und von an der Schule tätigen 
Personen anwesend sind;

2. Schülerinnen und Schüler in den ihrer Kohorte 
zugewiesenen Bereichen des Schulhofs oder der 
Mensa, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte 
eingehalten wird;

3. Schülerinnen und Schüler beim Sportunterricht;

4. an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren kon-
kreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Ein-
haltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern 
zu anderen Personen sichergestellt ist.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes

(1) Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes haben Schülerinnen und Schüler so-
wie die sie begleitenden Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 zu 
tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler, soweit sie Sport aus-
üben;

2. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen, soweit sie einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu Personen außerhalb der eige-
nen aus den Schülerinnen und Schülern beste-
henden Kohorte einhalten.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf Schulwegen

(1) Auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhal-
testellen und der Schule haben Schülerinnen und 
Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 1 Absatz 2 zu tragen; Vorgaben der Corona-
Bekämpfungsverordnung zum Tragen einer qualifi-
zierten Mund-Nasen-Bedeckung bleiben unberührt. 

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung sind Schülerinnen und 
Schüler, soweit zu Schülerinnen und Schülern außer-
halb der eigenen Kohorte und des eigenen Haushalts 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

§ 5 
Erweiterte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in der 

Zeit vom 13. bis zum 21. Februar 2021

(1) In der Zeit vom 13. bis zum 21. Februar 2021 
gilt eine erweiterte Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung wie folgt:

1. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unter-
richtsraum gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1; sie 
sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung nur dann ausgenommen, wenn bei 
Abschlussprüfungen, mehr als zwei Zeitstunden 
umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen 
und mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 
wird;

2. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf 
dem Schulhof und in der Mensa gemäß § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2; sie sind von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur dann 
ausgenommen, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird;

3. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei schuli-
schen Veranstaltungen außerhalb des Schulge-
ländes gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2; sie sind 
von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung nur dann ausgenommen, soweit sie 
Sport ausüben oder ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird;

4. für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundar-
stufe I entfällt die Ausnahme von der Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Schul-
wegen zwischen Bus- oder Bahnhaltestellen und 
der Schule gemäß § 4 Absatz 2; sie sind von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
nur dann ausgenommen, soweit ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen au-
ßerhalb des eigenen Haushalts eingehalten wird.
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(2) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur gibt auf seiner Internetseite unter www.schleswig- 
holstein.de/maskenpflicht-schule die Kreise und 
kreisfreien Städte bekannt, in denen laut Feststel-
lung des Robert Koch-Institutes eine Zahl an Neuin-
fektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 von 50 
pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
(7-Tagesinzidenz) überschritten wird; die Nennung 
entfällt an dem Tag, an dem die 7-Tagesinzidenz den 
siebten Tag in Folge nicht mehr überschritten wird.

(3) In den gemäß Absatz 2 bekannt gegebenen Krei-
sen und kreisfreien Städten finden die Regelungen 
des Absatzes 1 ab dem Tag der erstmaligen Nennung 
bis zum Ablauf des Tages der letztmaligen Nennung 
auch für die Primarstufe Anwendung.

(4) In der Zeit vom 13. bis zum 21. Februar 2021 
finden für an Schulen tätige Personen die Ausnah-
men von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 4 und § 3 
Absatz 2 Nummer 2 keine Anwendung. Ausgenom-
men von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gemäß § 2 Absatz 1 sind an Schulen 
tätige Personen, soweit sie ihre Tätigkeit alleine in 
einem Raum ausüben.

§ 6 
Befugnisse der Aufsicht führenden Lehrkraft

(1) Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entschei-
den, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung

1. im Einzelfall aus Gründen, die in der Person der 
Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht 
oder auf dem Schulhof zeitweise ausgesetzt wird 
oder

2. mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schul-
leiters in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den 
pädagogischen Erfordernissen und den Zielen des 
Unterrichts nicht vereinbar ist, soweit hierdurch 
Ereignisse und Aktivitäten mit potentiell erhöhter 
Infektionsgefährdung, wie insbesondere gemein-
sames Singen, nicht befördert werden.

(2) Die Schülerin oder der Schüler, welche oder wel-
cher aufgrund der Entscheidung nach Absatz 1 vom 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorübergehend 
befreit ist, soll einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu anderen Personen einhalten. 

§ 7 
Schulbetrieb in der Zeit vom 13. bis 

zum 21. Februar 2021 an den allgemein bildenden 
Schulen und Förderzentren

(1) In den allgemein bildenden Schulen und Förder-
zentren finden für die Schülerinnen und Schüler vom 
13. bis zum 21. Februar 2021 kein Unterricht und 
keine sonstigen Schulveranstaltungen statt. Für die 
Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz 
vorzusehen.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird für die Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 
eine Notbetreuung vorgehalten. Angebote der Notbe-
treuung sind, soweit alternative Betreuungsmöglich-
keiten fehlen, folgenden Schülerinnen und Schülern 
vorbehalten:

1. Schülerinnen und Schüler, von denen mindes-
tens ein Erziehungsberechtigter in Bereichen der 
kritischen Infrastrukturen gemäß § 19 Absatz 2 
Corona-Bekämpfungsverordnung dringend tätig ist,

2. Schülerinnen und Schüler als Kinder von berufs-
tätigen Alleinerziehenden,

3. Schülerinnen und Schüler, für die eine Betreuung 
in der Schule aufgrund eines besonderen Bedarfs 
bei der Schülerin oder dem Schüler erforderlich ist.

Satz 1 und 2 findet für schulische Ganztags- und 
Betreuungsangebote entsprechende Anwendung. Für 
Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogi-
schen Förderbedarf können an Förderzentren und all-
gemein bildenden Schulen abweichend von Absatz 1 
erforderliche Betreuungsangebote vorgehalten wer-
den; gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler ab 
der Jahrgangsstufe 7 an allgemein bildenden Schu-
len, für die eine Betreuung in der Schule aufgrund 
eines besonderen Bedarfs bei der Schülerin oder dem 
Schüler erforderlich ist.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann für die Schü-
lerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen 
Präsenzunterricht stattfinden und können vorgese-
hene Prüfungen in der Schule durchgeführt werden. 
Vorrangig findet dabei für diejenigen Schülerinnen 
und Schüler Präsenzunterricht statt, die im Schul-
jahr 2020/21 an einer Abschlussprüfung teilnehmen 
werden. Bei der Durchführung von Präsenzunter-
richt ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 
1,5 Metern zu anderen Personen sicherzustellen.

§ 7a 
Schulbetrieb in der Zeit vom 13. bis zum 

21. Februar 2021an den berufsbildenden Schulen

(1) In den berufsbildenden Schulen finden für die 
Schülerinnen und Schüler vom 13. bis zum 21. Feb-
ruar 2021 kein Unterricht und keine sonstigen schu-
lischen Veranstaltungen statt. Für die Schülerinnen 
und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

(2) Soweit im Lernen in Distanz eine angemessene 
Prüfungsvorbereitung nicht möglich ist, kann abwei-
chend von Absatz 1 für Schülerinnen und Schüler, 
die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss- oder 
Zwischenprüfung teilnehmen, Präsenzunterricht 
stattfinden. Dabei ist die Einhaltung eines Mindest-
abstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen si-
cherzustellen.

(3) Vorgesehene Prüfungen können in der Schule 
durchgeführt werden.
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§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 
bis 5 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte dar-
stellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht 
überwiegen.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 5 anordnen, 
soweit die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares 
Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind.

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Empfehlungen und Hinweise des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 13. Februar 2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Schulen-Coronaverord-
nung vom 29. Januar 2021 (ersatzverkündet am 
29. Januar 2021 auf der Internetseite www.schleswig- 
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 
210129_Schulen-Coronaverordnung.html)*) außer 
Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 21. Februar 
2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Februar 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-42

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnahmen 
zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO) 
vom 12. Februar 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Ausgangslage

Der Anfang Herbst 2020 europaweit zu verzeichnende Anstieg von Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
machte es erforderlich, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit Datum vom 6. Oktober 2020 
die Schulen-Coronaverordnung erließ, in welcher der Umfang der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Schülerinnen 
und Schüler ab der Sekundarstufe I für die ersten beiden Wochen nach den Herbstferien, also in der Zeit vom 19. bis 
zum 31. Oktober 2020, ausgeweitet und mit welcher die seit dem 24. August 2020 in § 12a der Corona-Bekämpfungs-
verordnung geregelte, allgemeine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht an Schulen in die neue Ministeriumsverordnung 
überführt worden ist.

Aufgrund des sogenannten „Lockdown light“, welcher entsprechend der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 28. Oktober 2020 am 1. November 2020 begann, wurde 
die Schulen-Coronaverordnung mit Datum vom 30. Oktober 2020 dahingehend geändert, dass neben der Beibehaltung 
der erweiterten Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe I diese auch für 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe gilt, wenn die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
von 50 pro 100.000 Einwohner im Kreis beziehungsweise in der kreisfreien Stadt innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-
sinzidenz) überschritten wird.

Mit Datum vom 30. November 2020 wurde die Schulen-Coronaverordnung als Neufassung verkündet und in dieser 
insbesondere die bislang für an Schulen tätige Personen geltenden Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
eingeschränkt.

Am 12. und 14. Dezember 2020 wurden durch zwei Änderungsverordnungen mit einem neuen § 6a Vorschriften einge-
fügt, welche den Schulbetrieb in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 9. Januar 2021 regelten. Dieser Fassung der 
Schulen-Coronaverordnung lag der Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder vom 13. Dezember 2020 zu Grunde. Infolgedessen fand an den Schulen bis einschließlich 
zum 9. Januar 2021 kein Präsenzunterricht mehr statt. Dabei war ein Lernen in Distanz für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 bis 7 fakultativ und für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 verbindlich vorzusehen. 
Neben der Vorhaltung von Betreuungsangeboten für bestimmte Schülergruppen konnten bereits vorgesehene und 
unaufschiebbare Prüfungen an Schulen weiterhin durchgeführt werden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte mit Datum vom 5. Januar 2021 einen Stand von 14.277 Neuinfektionen (Bund) mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (ohne Nachmeldungen) binnen eines Tages gemeldet (Stand am 30. November 2020: 
13.335 Fälle; Stand am 16. Dezember 2020: 31.265 Fälle). In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 550 neue 
Fälle gemeldet (Stand am 30. November 2020: 109; Stand am 16. Dezember 2020: 517).

Der bundesweite 7-Tages-Inzidenzwert lag am 5. Januar 2021 bei 127,3 (Stand am 26. November 2020: 137,8). In 
Schleswig-Holstein hat die 7-Tages-Inzidenz am 5. Januar 2021 bei 76,3 gelegen (Stand am 26. November 2020: 47,9).
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Zwar war die Zahl an Neuinfektionen/Tag seit Mitte Dezember 2020 nach Beginn des sogenannten zweiten Lockdowns 
- zumindest statistisch gesehen - in Deutschland wieder gesunken. Allerdings konnten jedoch der Verlauf des Infekti-
onsgeschehens und der Erfolg des Lockdowns noch nicht abschließend bewertet werden. Über den Jahreswechsel 
gab es weniger Testungen und weniger Arztbesuche und die Meldungen an das RKI erfolgten nicht gleichermaßen 
verlässlich und vollständig wie zu üblichen Zeiten. Überdies sollten sich die Auswirkungen des Besuchs- und Reise-
verhaltens während der Feiertage voraussichtlich erst später im Infektionsgeschehen zeigen. Ferner ließ sich noch 
nicht absehen, wie sich die neuen Virusmutationen in England, Südafrika und auch in Dänemark auswirken werden. 
Für Schleswig-Holstein musste im Übrigen festgehalten werden, dass sowohl die Fallzahlen als auch der 7-Tages-
Inzidenzwert (deutlich) höher gewesen sind als sie Ende November und Mitte Dezember 2020 waren.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben daher am 5. Januar 2021 
vereinbart, dass die von den Ländern ab Mitte Dezember 2020 ergriffenen Maßnahmen bis Ende Januar 2021 verlän-
gert werden. Dies beinhaltete auch, dass ein Präsenzunterricht in Schulen aufgrund der bestehenden, sehr ernsten 
Infektionslage weiterhin nicht stattfinden sollte. Für Schülerinnen und Schüler in Abschlussjahrgängen konnte es 
Ausnahmen geben. Diese Maßnahmen sind sodann mit der Schulen-Coronaverordnung vom 8. Januar 2021 mit einer 
Geltungsdauer bis zum 31. Januar 2021 umgesetzt worden (kein Präsenzunterricht in den Schulen, Möglichkeiten der 
Notbetreuung in den allgemeinbildenden Schulen und Förderzentren, Zulässigkeit von Präsenzunterricht für Schüle-
rinnen und Schülern in Abschlussjahrgängen).

Mit der Neufassung der Schulen-Coronaverordnung vom 29. Januar 2021 sind diese Maßnahmen wiederum bis zum 
14. Februar 2021 verlängert worden. Zugleich sind noch bestehende Ausnahmen von einer Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht für an Schulen tätige Personen gestrichen worden. Zugrunde lag der Beschluss der Bundeskanzlerin gemeinsam 
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 19. Januar 2021.

Besorgniserregend waren und sind die Erkenntnisse über Mutationen des SARS-CoV2-Virus. Die Gesundheitsbehörden 
und die überwiegende Zahl der Forscher waren und sind weiter in Sorge, weil epidemiologische Erkenntnisse darauf 
hindeuten, dass zum Beispiel die aufgetretene Mutation B1.1.7 deutlich infektiöser ist, als das uns bisher bekannte Virus. 
Ähnlich wie damals zu Beginn der Pandemie hinsichtlich des Virus gab und gibt es hinsichtlich der neuen Mutation 
noch keine eindeutige Gewissheit bezüglich deren Eigenschaften. Da die Mutation B.1.1.7 bereits in Deutschland und 
sogar auch in Schleswig-Holstein nachgewiesen wurde, waren Bund und Länder gemeinsam der Auffassung, dass 
der vorliegende Erkenntnisstand zwingend ein vorsorgendes Handeln erfordert, weil die Folgen einer Verbreitung 
einer Virusmutation mit höherem Ansteckungspotenzial eine schwerwiegende Verschärfung der pandemischen Lage 
bedeuten würden. 

Trotz der bis dahin angestrengten Maßnahmen lag die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) in nahezu 
allen Regionen Deutschlands und Schleswig-Holsteins Ende Januar 2021 auf nach wie vor sehr hohem Niveau. Dies 
hat dazu geführt, dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige Kontaktnachverfolgung nicht mehr 
gewährleistet werden konnte. Eine solche Situation trägt wiederum zu einer beschleunigten Ausbreitung des Virus 
bei. In Schleswig-Holstein haben sich die Zahlen an Neuinfektionen seitwärts mit leicht sinkender Tendenz bewegt. Mit 
Stand 27. Januar 2021 hatten in Schleswig-Holstein neun Kreise und kreisfreie Städte die Zahl von 50 Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner überschritten (Stand 27. November 2020: 5 Kreise und kreisfreie Städte). Zwei Kreise und zwei 
kreisfreie Städte hatten die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Aufgrund dieser Lage 
war es erforderlich, die bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion auch im Schulbereich fortzusetzen. 

Es bleibt unverändert das grundsätzliche Ziel, die Schulen innerhalb der Coronavirus-Pandemie in Berücksichtigung 
des Infektions- und Gesundheitsschutzes weitgehend geöffnet zu halten. Dies ist im bisherigen Pandemiegeschehen in 
Schleswig-Holstein bis Mitte Dezember 2020 sehr gut gelungen. Der Präsenzbetrieb von Schulen hat größte Bedeutung 
für die Bildung und Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der 
Eltern. Die zugespitzte Lage des Pandemiegeschehens hat es aber weiterhin erforderlich gemacht, auch in den Schulen 
vorübergehend zu weitgehenden Kontaktbeschränkungen zu kommen. Alle an Schulen Beteiligten leisten damit einen 
notwendigen Beitrag einerseits zum Infektions- und Gesundheitsschutz der Gesamtbevölkerung und andererseits zu 
der Perspektive, möglichst kurzfristig zu einer Wiederaufnahme von Präsenzunterricht in den Schulen zu kommen.

Die allgemeinen tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem 
deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens geführt. Erstmals seit Ende Oktober 2020 ist es gelungen, die Anzahl der 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen bundesweit auf einen Wert von unter 80 zu reduzieren. 
Für einige Bundesländer ist bereits eine Inzidenz unter 50 in Sichtweite, wenn auch noch nicht erreicht. In Schleswig-
Holstein besteht mit Stand (RKI) vom 10. Februar 2021 ein Wert von 60,4 (Stand am 26. November 2020: 47,9).

Gleichzeitig breiten sich aber verschiedene Varianten des Coronavirus mit veränderten Eigenschaften aus. Insbesondere 
solche Mutanten, die ansteckender sind als der Wildtyp des Virus, breiten sich besonders schnell aus und erfordern 
erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken. Daher sind kurzfristig noch weiter 
Kontaktbeschränkungen auch in Schulen erforderlich. Auf der Grundlage des Beschlusses der Bundeskanzlerin gemein-
sam mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 10. Februar 2021 werden daher die bislang in 
den Schulen geltenden Regelungen in der Sache unverändert bis zum 21. Februar 2021 fortgesetzt.

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Da die mit der Verbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 verbundene Gefährdungslage insbesondere für die Gesundheit 
von Menschen und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems gerade auch angesichts der neuen Virusmutationen 
fortbesteht, ist weiterhin an der bestehenden Mund-Nasen-Bedeckungspflicht an Schulen festzuhalten. Auch der An-
wendungsbereich der Verordnung und der geregelten Mund-Nasen-Bedeckungspflichten bleibt insgesamt unverändert, 
so dass weiterhin auch schulische Veranstaltungen des Ganztages und der Betreuung erfasst sind.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dient dem legitimen Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
einzudämmen, und ist laut den Empfehlungen des RKI eine geeignete Maßnahme, um dieses Ziel durch die Reduzierung 
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des Infektionsrisikos in bestimmten sozialen Situationen zu erreichen. Dazu gehöre insbesondere die Situation, dass 
Gruppen von Menschen über einen längeren Zeitraum in Innenräumen zusammen sind und dabei zusätzlich der Abstand 
untereinander von mindestens 1,5 Metern nicht sichergestellt werden kann. Nach der Einschätzung der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften Leopoldina komme dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen öffentlichen Räumen 
für den Gesamterfolg aller Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine Schlüsselrolle zu. So 
sei es wahrscheinlich, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung - zusammen mit regelmäßigem Stoßlüften - das 
Infektionsrisiko für einen bestimmten Mitschüler im Klassenraum sehr erheblich senke.

Das vorhandene und anfällige Infektionsgeschehen sowie insbesondere die aufgetretenen Virusmutationen machen es 
weiterhin erforderlich, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Hierbei geht es insbesondere auch um den allgemeinen 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Die Gesundheitsämter müssen zudem in der Lage bleiben beziehungsweise wieder 
in die Lage kommen, Kontakte nachverfolgen und Infektionsketten unterbrechen zu können. Auch diesbezüglich bringt 
eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht eine Erleichterung, da sich die Nachverfolgung hinsichtlich schulischer Kontakte 
auf weniger Personen beziehen kann.

Bedenken gegen die Erforderlichkeit der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bestehen aufgrund des aktuellen Infektions-
geschehens nicht. Die Situation war in Deutschland noch nicht so herausfordernd wie Anfang des Jahres 2021.

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist ebenfalls angemessen. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht 
hat bereits in seinem Beschluss vom 28. August 2020 - Az.: 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, wenn überhaupt, nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG sei. Laut dem oben genannten Beschluss des Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgerichts sei eine durchgängige, das heißt auch für den Schulbetrieb geltende Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht, zudem nicht unverhältnismäßig. An dieser Bewertung hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht 
in seinem Beschluss vom 13. November 2020 - Az.: 3 MR 61/20 - weiterhin festgehalten, mit welchem die Gültigkeit der 
§ 2 und § 5 der Schulen-Coronaverordnung vom 30. Oktober 2020 bestätigt worden ist.

Die erweiterte Maskenpflicht an Grundschulen wurde auf der Grundlage der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
vom 12.Oktober 2020 zu den „Präventionsmaßnahmen in Schulen während der COVID-19-Pandemie“ Anfang Novem-
ber 2020 eingeführt. Hiernach soll bei Überschreitung des entsprechenden Inzidenzwerts (> 50/100.000) eine Mund-
Nasen-Bedeckung in Grundschulen im Klassenzimmer und außerhalb des Unterrichts, wenn ein Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, getragen werden (vergleiche Tabelle 1 „Orientierende Schwellenwerte/
Indikatoren für infektionspräventive Maßnahmen in Schulen in Deutschland der oben genannten RKI-Empfehlungen, 
S. 10). Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat im November 2020 ebenfalls die Wichtigkeit dieser 
Schutzmaßnahme hervorgehoben. Diese Empfehlungen gelten analog, wenn es in einem eingeschränkten schulischen 
Präsenzbetrieb regelmäßig zu Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern und anderen Personen kommt.

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist auch nicht deshalb unangemessen, weil sich gegenwärtig in der Regel deut-
lich weniger Schülerinnen und Schüler als im Normalbetrieb in Schulen aufhalten dürfen. Diesen Schülerinnen und 
Schülern muss es zumutbar sein, sich weiterhin an die Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zu 
halten, welche im Übrigen bereits zu einem Zeitpunkt in Kraft getreten sind, als das Infektionsgeschehen noch weniger 
herausfordernd war. Das Absehen von Präsenzunterricht in Schulen soll im Kontext des Gesamt-Lockdowns gerade 
dazu beitragen, dass das Risiko des Anstiegs von Neuinfektionen im schulischen Umfeld maßgeblich reduziert wird, 
damit möglichst kurzfristig wieder Präsenzunterricht für mehr beziehungsweise alle Schülerinnen und Schüler - auch 
unter Beachtung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 GG und Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH - 
stattfinden kann. Der infektionsschutzrechtlich zulässige Aufenthalt in Schulen, mit welchem ein potentielles Risiko auch 
für andere Schülerinnen und Schüler verbunden ist, erfordert die fortdauernde Einhaltung von bestehenden Schutz-
maßnahmen, wie der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten. Ferner ist die 
gesamtgesellschaftliche Relevanz des Infektionsschutzes in den Schulen zu berücksichtigen, so dass insgesamt auch 
ein Vorrang des Gesundheitsschutzes der Allgemeinheit besteht. Insgesamt ist es daher erforderlich und angemessen, 
dass die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Verordnung auch dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn 
in den Schulen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen organisatorisch hergestellt werden kann.

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wird überdies nicht ausnahmslos angeordnet. Unter anderem gilt:

– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler generell nicht,

• wenn sie auf dem Schulhof und in der Mensa einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;

• wenn sie Sportunterricht haben;

• wenn sie bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes Sport ausüben oder einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;

• wenn sie auf Schulwegen zwischen Bus- oder Bahnhaltestellen und der Schule einen Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts einhalten.

– Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht anordnen, soweit 
die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind.

– Personen, die glaubhaft gemacht haben oder machen, dass eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aufgrund einer 
körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung nicht getragen werden kann, sind (weiterhin) von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen.

– Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelfall aus 
Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht oder auf dem Schulhof zeitweise 
ausgesetzt wird.



166 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 25. Februar 2021 Nr. 3

– Überdies besteht generell eine Fürsorgeverantwortung der Schule, aufgrund derer in Einzelsituationen bei einer 
Schülerin oder einem Schüler eine vorübergehende „Maskenpause“ zugelassen werden kann.

– Die jeweils Aufsicht führende Lehrkraft kann mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters entscheiden, 
dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erforder-
nissen und den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist, soweit hierdurch Ereignisse und Aktivitäten mit potentiell 
erhöhter Infektionsgefährdung, wie insbesondere gemeinsames Singen, nicht befördert werden.

– Es besteht keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für an Schulen tätige Personen, soweit sie ihre konkrete Tätigkeit 
alleine in einem Raum ausüben.

Lehrkräfte und andere an Schulen tätige Personen werden weiterhin innerhalb der Schule zahlreiche Kontakte zu an-
deren Personen, vor allem Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen, haben. Es besteht mithin für 
diese Personen in Schule unverändert die Pflicht, konsequent eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Schulbetrieb in der Zeit vom 13. bis zum 21. Februar 2021

Die seit dem 16. Dezember 2020 erfolgte und nun bis zum 21. Februar 2021 fortgesetzte Aussetzung des Präsenzunter-
richts ist verhältnismäßig. Sie verstößt insbesondere nicht gegen das Recht auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG 
beziehungsweise Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts an allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen dient dem legitimen, 
verfassungsrechtlich bereits aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG abzuleitenden Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Rahmen des allgemeinen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung einzudämmen. Zweifel an der Eignung 
dieses Mittels zur Zielerreichung bestehen nicht. Eine Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 erfolgt in den 
allermeisten Fällen infolge der Zusammenkunft von infizierten mit nichtinfizierten Personen, gleichwohl im Einzelfall 
auch eine Infektion über eine kontaminierte Sache möglich sein mag. Unterbleibt die Zusammenkunft von Schülerinnen 
und Schülern auf dem Schulgelände oder auf dem Schulweg, reduzieren sich folglich auch deren Infektionsrisiken. 
Die Befürchtung, dass die Eignung des Mittels bereits deshalb entfallen könnte, weil Schülerinnen und Schüler sich 
nunmehr vermehrt untereinander privat treffen könnten statt in der Schule anwesend zu sein, wo Hygienevorschriften 
und Schutzmaßnahmen gelten, ist nicht begründet. Die Ansammlungen und Zusammenkünfte im privaten Raum zu 
privaten Zwecken sind seit Anfang Januar 2021 eingeschränkt und wurden weiter verschärft.

Das Lernen in Distanz verfolgt über die Kontaktreduzierung in der Schule hinaus einen weiteren infektionsschutz-
rechtlichen Zweck, weil mit diesem bewirkt werden soll, dass die Schülerinnen und Schüler während der regulären 
Unterrichtszeit möglichst zu Hause sind, um zu lernen.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts ist erforderlich, um im Rahmen einer von der Bundeskanzlerin und den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbarten Gesamtstrategie deutschlandweit, aber auch in Schles-
wig-Holstein, eine Reduzierung der Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu erreichen. Die in 
Deutschland und in Schleswig-Holstein seit Anfang November 2020 ergriffenen Schutzmaßnahmen haben noch nicht 
ausgereicht, um das Infektionsgeschehen hinreichend nachhaltig zu verlangsamen. Überdies ist aktuell weiterhin nicht 
auszuschließen, dass Virusmutationen zu einer erheblichen Beschleunigung des Infektionsgeschehens führen werden. 
Daher ist eine zeitnahe und nachhaltige Reduzierung der Zahl der Neuinfektionen und des 7-Tages-Inzidenzwertes auch 
durch Kontaktbeschränkungen an Schulen weiter geboten.

Präsenzunterricht mit Schutzmaßnahmen (Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, Hygienepläne einschließlich Abstands-
regeln) ist nach aktuellem Stand ein nicht genauso wirksames Mittel zur Infektionsbekämpfung wie die Aussetzung 
des Präsenzunterrichts, verbunden mit dem Lernen in Distanz zu Hause. Bedenken gegen die Angemessenheit der 
Aussetzung des Präsenzunterrichts, auch unter Berücksichtigung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG 
beziehungsweise Artikel 12 Absatz 2 Verfassung SH, bestehen nicht.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geht im Rahmen seines Beurteilungsspielraums (Einschätzungs- 
und Abwägungsprärogative) in Übereinstimmung mit der Vereinbarung der Bundeskanzlerin und der Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder davon aus, dass die Maßnahmen eines „Lockdowns“, zu welchem auch 
die Aussetzung des Präsenzunterrichts für die meisten Schülerinnen und Schüler gehört, sowohl für die nachhaltige 
Verlangsamung des Infektionsgeschehens als auch mittelbar für die darauffolgende Wiedereröffnung des Schulbetriebs 
für alle Schülerinnen und Schüler erforderlich ist. Sollten die Infektionszahlen - insbesondere auch durch Eintrag und 
Verbreitung von Virusmutationen - wieder deutlich ansteigen, wird leider auch mit einer Zunahme von schweren Krank-
heitsverläufen und Todesfällen zu rechnen sein. Der Schutz von Leben und die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit 
des Gesundheitssystems sind deshalb in der aktuellen Situation vorrangig gegenüber dem Recht auf Bildung in Gestalt 
des üblichen Präsenzunterrichts. Aufgrund der aktuell Situation ist es daher angezeigt, jedenfalls bis einschließlich der 
7. Kalenderwoche die bestmögliche zur Verfügung stehende Schutzmaßnahme zur Verhinderung der Verbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen zu ergreifen; dies ist die Aussetzung des Präsenzunterrichts.

Die (schrittweise) Wiederaufnahme von Präsenzunterricht in einem bestimmten Umfang kommt in Betracht, wenn sich 
das Infektionsgeschehen deutlich und vor allem in Berücksichtigung der durch die zuletzt eingetragenen Virusmutatio-
nen veränderten Gefährdungslage nachhaltig verbessert hat. Dieses Szenario kann - jeweils abhängig von den konkret 
vorliegenden Umständen des (regionalen) Infektionsgeschehens - gegebenenfalls kurzfristig erreicht werden, so dass 
für diese Verordnung zunächst eine Geltungsdauer bis zum 21. Februar 2021 vorgesehen ist.

Einzelne Maßnahmen

Im Einzelnen gelten für den Schulbetrieb in der Zeit vom 13. bis zum 21. Februar 2021 folgende Maßnahmen:

Allgemein bildende Schulen und Förderzentren:

– Grundsätzlich finden für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen kein Unterricht und keine sonstigen schuli-
schen Veranstaltungen statt.
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– Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

– Für die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung vorgehalten. Dies gilt 
ebenso für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote.

– Für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf können an Förderzentren und allge-
mein bildenden Schulen erforderliche Betreuungsangebote vorgehalten werden; gleiches gilt für Schülerinnen und 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 an allgemein bildenden Schulen, für die eine Betreuung in der Schule aufgrund 
eines besonderen Bedarfs bei der Schülerin oder dem Schüler (Kindeswohlaspekt) erforderlich ist.

– Angebote der Notbetreuung können auch an beweglichen Ferientagen erfolgen.

– Für die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen kann Präsenzunterricht stattfinden. Vorrangig findet 
dabei für diejenigen Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht statt, die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss-
prüfung teilnehmen werden. Bei der Durchführung von Präsenzunterricht ist die Einhaltung eines Mindestabstandes 
von 1,5 Metern zu anderen Personen sicherzustellen.

– Vorgesehene Prüfungen können in der Schule durchgeführt werden.

Berufsbildende Schulen:

– Grundsätzlich finden für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen kein Unterricht und keine sonstigen schuli-
schen Veranstaltungen statt.

– Für die Schülerinnen und Schüler ist ein Lernen in Distanz vorzusehen.

– Soweit im Lernen in der Distanz eine angemessene Prüfungsvorbereitung nicht möglich ist, kann für Schülerinnen 
und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 an einer Abschluss- oder Zwischenprüfung teilnehmen, Präsenzunterricht 
stattfinden. Dabei ist die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sicherzustellen.

– Vorgesehene Prüfungen können in der Schule durchgeführt werden.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts an Schulen wird mithin dadurch abgeschwächt, dass für die betroffenen Schü-
lerinnen und Schüler ein Lernen in Distanz vorgesehen ist. Hinzu kommen Möglichkeiten der Notbetreuung sowie 
insbesondere die Durchführung von Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler in Abschlussjahrgängen. Die 
Maßnahmen sind bis zum 21. Februar 2021 befristet.

Soweit Präsenzunterricht oder Prüfungen in den Schulen durchgeführt werden, ist in der organisatorischen Umsetzung 
auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen zu achten. Dies schließt nicht aus, dass 
in Einzelsituationen dieser Mindestabstand auch ganz kurzfristig unterschritten werden kann, soweit dies erforderlich 
ist und nur durch einen unverhältnismäßigen Aufwand zu vermeiden wäre (zum Beispiel wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler beim Verlassen des Unterrichtsraumes für einen Toilettengang an anderen Schülerinnen und Schülern vorbeigeht 
oder die Lehrkraft zur näheren Erläuterung kurzfristig näher an eine Schülerin oder einen Schüler herantreten muss und 
Ähnliches). Wesentlich ist, dass die Regeln zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung gelten; auch in der Notbetreuung.

Soweit die Präsenz von Schülerinnen und Schülern in einer allgemein bildenden Schule gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 4 zulässig sein kann, kann dies auch Fälle umfassen, in denen Maßnahmen der schulischen Ein-
gliederungshilfe in Gestalt einer Schulbegleitung im häuslichen Umfeld nicht in dem Umfang aufgefangen werden 
können, so dass eine Betreuung der Schülerin oder des Schülers in der Schule aus Gründen des Kindeswohls erforderlich 
ist. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, für die eine zumutbare Teilnahme am Lernen in Distanz im häuslichen 
Umfeld objektiv unmöglich ist.

Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 
Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 12. Februar 2021 durch 
Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210212_hochschulen- 
vo.html erfolgt.

Landesverordnung 
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an 

Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)
Vom 12. Februar 2021

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-45

Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung vom 22. Januar 2021 (ersatzver-
kündet am 22. Januar 2021 auf der Internetseite 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/ 
Coronavirus/Erlasse/210122_Corona-Bekaempfungs-
VO.html) in Verbindung mit § 32 Satz 1 und 2, § 28 

Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28 a Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 
4, 8, 10, 13, 16 und 17, Absatz 3 und Absatz 5 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 4 a des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), verordnet 
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:
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§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
im Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staat-
lichen und staatlich anerkannten Hochschulen nach 
§ 1 Absatz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 2021 S. 2), 
und dem Gesetz über die Stiftungsuniversität zu 
Lübeck vom 24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 306), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
11. Januar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 2).

§ 2 
Grundsätze für den Lehrbetrieb

(1) Der Lehrbetrieb an Hochschulen findet, soweit 
nicht diese Verordnung Ausnahmen zulässt, in digi-
taler Form statt.

(2) Prüfungen in Präsenz sind zu verschieben, so-
fern nicht zwingende Gründe entgegenstehen. Ein 
zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn sich 
durch eine Verschiebung der Studienabschluss un-
zumutbar verzögern würde. Findet eine Prüfung in 
Präsenz statt, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.

(3) Praktische Lehrveranstaltungen sind nur zulässig, 
wenn sie anderenfalls im Wintersemester 2020/2021 
nicht mehr nachgeholt werden können und der Stu-
dienabschluss sich dadurch unvermeidbar verzögern 
würde. In der Human- und Zahnmedizin, in der Phar-
mazie und in den Studiengängen zu den Gesund-
heitsfachberufen ist es zulässig, die Möglichkeiten 
der Abweichungsverordnungen zu den jeweiligen 
Approbationsordnungen und die Verordnung zur Si-
cherstellung der Ausbildung in den Gesundheitsfach-
berufen zu nutzen. In den Fällen der Sätze 1 und 2 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, sofern 
nicht in Absatz 4 und Absatz 5 etwas anderes ge-
regelt ist.

(4) Für sportpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Vom Deutschen Olympischen Sportbund oder 
von einzelnen Sportfachverbänden entwickelte 
Empfehlungen werden vor Aufnahme des Sport-
betriebs umgesetzt und vor Ort mit dem Hinweis 
auf deren Verbindlichkeit ausgehängt.

(5) Für musikpraktische Lehrveranstaltungen gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung gilt nicht.

2. Zuschauer haben keinen Zutritt.

3. Aktivitäten in geschlossenen Räumen mit einer 
erhöhten Freisetzung von Tröpfchen, insbeson-
dere gemeinsames Singen oder der Gebrauch von 
Blasinstrumenten sind nur zulässig, wenn

a) es sich um Solodarbietungen oder um Musik-
proben handelt,

b) zwischen den Akteurinnen und Akteuren je-
weils ein Mindestabstand von 2,5 Metern 
eingehalten wird oder die Übertragung von 
Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische 
Barrieren verringert wird,

c) sich das Hygienekonzept neben den in § 5 Ab-
satz 1 Satz 3 genannten Punkten auch zu dem 
in Buchstabe b genannten Mindestabstand, 
der Reinigung und Desinfektion gemeinsam 
genutzter Gegenstände, dem Umgang mit Kon-
denswasser bei Blasinstrumenten, der Eindäm-
mung der Aerosolausbreitung bei Blasinstru-
menten und der Anordnung der Akteurinnen 
und Akteure zueinander verhält.

4. In allen anderen Fällen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten.

(6) Lehrende sind für die Dauer einer sport- oder 
musikpraktischen Lehrveranstaltung von der Ver-
pflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
ausgenommen, in allen anderen Veranstaltungen gilt 
dies nur, wenn die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen während 
der gesamten Lehrveranstaltung sichergestellt ist.

§ 3 
Bibliotheken und studentische Arbeitsplätze

(1) Bibliotheken werden geschlossen. Ausnahmen 
gelten für

1. die Ausleihe und Rückgabe,

2. in besonderen Härtefällen die Anfertigung von 
studentischen Abschlussarbeiten und studienbe-
gleitend anzufertigenden Hausarbeiten,

3. die Anfertigung von Forschungsarbeiten ein-
schließlich Dissertationen und Habilitationen 
durch Mitglieder und Angehörige der Hochschule 
und

4. die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen durch 
Lehrende.

(2) Die Hochschule kann nach vorheriger Anmeldung 
Studierenden in besonderen Härtefällen, insbeson-
dere um die Nutzung für das Studium notwendiger 
digitaler Infrastruktur zu ermöglichen, den Zugang 
zu studentischen Arbeitsplätzen ermöglichen.

§ 4 
Kontaktverbot und Abstandsgebot

(1) Ansammlungen und Zusammenkünfte zu priva-
ten Zwecken auf dem Gelände der Hochschule sind, 
soweit in dieser Verordnung keine Ausnahmen vorge-
sehen sind, nur zulässig (Kontaktbeschränkungen):



Nr. 3 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 25. Februar 2021 169

1. von Personen eines gemeinsamen Haushaltes un-
abhängig von der Personenzahl,

2. von Personen nach Nummer 1 mit einer weiteren 
Person,

3. von Personen nach Nummer 1 mit Personen eines 
weiteren Haushalts, soweit dies zur Sicherstellung 
der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren oder 
von pflegebedürftigen Personen erforderlich ist.

Minderjährige gelten als Haushaltsangehörige ihrer 
Erziehungs- und Umgangsberechtigten. Notwendige 
Begleitpersonen von Personen, die nach ihrem Aus-
weis für schwerbehinderte Menschen zur Mitnahme 
einer Begleitperson berechtigt sind, sowie Kinder bis 
zur Vollendung des vierten Lebensjahres sind bei den 
Beschränkungen für Ansammlungen und Zusammen-
künfte nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen.

(2) Auf dem Gelände der Hochschule ist zu anderen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht,

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich 
geeignete physische Barrieren verringert wird.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

§ 5 
Besondere Anforderungen an die Hygiene, 

Hygienekonzepte der Hochschulen

(1) An jeder Hochschule existiert ein Hygienekon-
zept. Die Hochschule hat dabei nach den konkreten 
Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des 
Infektionsschutzes zu berücksichtigen und den Hy-
gieneleitfaden des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur zu beachten. Im Hygienekonzept 
sind insbesondere Maßnahmen für folgende Aspekte 
vorzusehen:

1. die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten;

2. die Wahrung des Abstandsgebots aus § 4 Absatz 2;

3. die Regelung von Besucherströmen;

4. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig berührt werden;

5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;

6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft;

7. die Information über Hygienestandards.

Die Hochschule hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der für den Infektions-
schutz zuständigen Behörde hat die Hochschule das 

Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung 
Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflich-
ten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem 
Infektionsschutzgesetz und arbeitsschutzrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt.

(2) Bei nach dieser Verordnung zulässigen Veranstal-
tungen, Prüfungen und der Nutzung studentischer 
Arbeitsplätze der Hochschule sind die Kontaktdaten 
der Teilnehmenden zu erheben. Die Daten sind so 
zu erheben und aufzubewahren, dass Erhebungs-
datum und -uhrzeit, Vor- und Nachname, Anschrift, 
sowie, soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-
Mail-Adresse für einen Zeitraum von vier Wochen 
nachverfolgt werden können. Danach sind die Daten 
zu vernichten. Sie sind auf Verlangen der für den In-
fektionsschutz zuständigen Behörde zu übermitteln, 
sofern dies zum Zwecke der Nachverfolgung von 
möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Es ist zu 
gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erho-
benen Daten keine Kenntnis erlangen. Eine ander-
weitige Verwendung ist unzulässig. Die Hochschule 
hat Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 
verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der 
Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung 
auszuschließen. Soweit gegenüber der Hochschule 
Kontaktdaten angegeben werden, müssen sie wahr-
heitsgemäß sein; bei dienstlichen Tätigkeiten genü-
gen die dienstlichen Kontaktdaten.

(3) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygi-
enekonzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann 
die Hochschule ihrer Gebäude oder ihres Geländes 
verweisen.

§ 6 
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) In den Gebäuden der Hochschulen, die öffentlich 
oder hochschulöffentlich zugänglich sind, und an Ar-
beits- und Betriebsstätten in geschlossenen Räumen 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Absatz 4 zu 
tragen. Dies gilt nicht,

1. am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die 
Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird;

2. bei schweren körperlichen Tätigkeiten;

3. wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts erfolgen;

4. bei der Nahrungsaufnahme;

5. wenn dies aufgrund der besonderen Umstände 
des Einzelfalls unzumutbar ist.

(2) Bei Veranstaltungen und Prüfungen der Hoch-
schule in Gebäuden außerhalb des Geländes der 
Hochschule gelten Absatz 1 und § 2 entsprechend.

(3) Auf dem Gelände der Hochschulen ist in den 
Eingangsbereichen vor den Gebäuden eine Mund-



170 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2021; Ausgabe 25. Februar 2021 Nr. 3

Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Hochschulen kön-
nen darüber hinaus in von ihnen zu kennzeichnen-
den Bereichen, in denen Personen länger und dichter 
zusammenkommen, das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung vorschreiben.

(4) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, Nie-
sen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung 
mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer Maske 
mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht nicht aus. 
Abweichend von Satz 1 ist die Verwendung eines 
das ganze Gesicht abdeckenden Visiers durch Gebär-
dendolmetscherinnen, Gebärdendolmetscher, Kom-
munikationshelferinnen oder Kommunikationshelfer 
ausreichend, die für Personen mit Hörbehinderung 
tätig sind. Satz 1 gilt nicht für Kinder bis zum voll-
endeten sechsten Lebensjahr und Personen, die auf-
grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tra-
gen können und dies glaubhaft machen können. Die 
Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 
vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) 
bleiben unberührt.

§ 7 
Mensen

Die Mensen an Hochschulen werden geschlossen.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 7 
genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 13. Februar 2021 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Hochschulen-Coronaverordnung 
vom 29. Januar 2021 (ersatzverkündet am 29. Januar 
2021 auf der Internetseite https://www.schleswig- 
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210129 
_Hochschulen-Coronaverordnung.html)*) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 21. Februar 
2021 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 12. Februar 2021
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-43

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnah-
men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung 
- HochschulencoronaVO) vom 12. Februar 2021 gemäß § 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG

Die allgemeinen tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem 
deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens geführt. Erstmals seit Ende Oktober 2020 ist es gelungen, die Anzahl der 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen bundesweit auf einen Wert von unter 80 zu reduzieren. 
Für einige Bundesländer ist bereits eine Inzidenz unter 50 in Sichtweite, wenn auch noch nicht erreicht. In Schleswig-
Holstein besteht mit Stand (RKI) vom 10. Februar 2021 ein Wert von 60,4 (Stand am 26. November 2020: 47,9).

Gleichzeitig breiten sich aber verschiedene Varianten des Coronavirus mit veränderten Eigenschaften aus. Insbesondere 
solche Mutanten, die ansteckender sind als der Wildtyp des Virus, breiten sich besonders schnell aus und erfordern 
erhebliche zusätzliche Anstrengungen, um die Infektionszahlen wieder zu senken. Daher müssen die Kontaktbeschrän-
kungen in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden, so dass auch vor dem Hintergrund des überregi-
onalen Einzugsbereichs der Hochschulen weiter an den Einschränkungen des Hochschulbetriebs festzuhalten ist. Auf 
der Grundlage des Beschlusses der Bundeskanzlerin gemeinsam mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder vom 10. Februar 2021 werden daher die bislang für die Hochschulen geltenden Regelungen bis zum 
21. Februar 2021 fortgeführt.

Der Präsenzbetrieb an den Hochschulen bleibt weiterhin auf das zur Aufrechterhaltung der Studierbarkeit von Studi-
engängen notwendige Minimum und wenige Ausnahmen für Härtefälle beschränkt, um persönliche Kontakte auf dem 
Campus weitgehend zu vermeiden. Eine Lockerung dieser Regelungen ist vor dem Hintergrund der Virusmutationen 
aufgrund des überregionalen Einzugsbereichs der Hochschulen auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertretbar.

Die Hochschulen-Coronaverordnung gilt bis zum Ablauf des 21. Februar 2021.
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


